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Motion «Überhöhte Staatsgebühren jetzt reduzieren!» 

Der Regierungsrat wird beauftragt, das Gesetz über die Gebühren und Gemengesteuern 
der Grundbuchämter und Notariate (GGG) dahingehend anzupassen, dass die Gebühren, 
die als Gemengesteuern ausgestaltet sind, einen Kostendeckungsgrad von 120% nicht 
überschreiten. 

Begründung 

Die Thurgauer Notariate und Grundbuchämter erheben Beurkundungs-, Grundbuch-,  
Notariats- und Kanzleigebühren. Gebühren unterliegen als Kausalabgaben dem verfas-
sungsmässigen Kostendeckungs- und Äquivalenzprinzip. Das bedeutet, dass der Ge-
samtertrag der Gebühren die Gesamtkosten des betreffenden Verwaltungszweigs nicht 
übersteigen darf (Kostendeckungsprinzip) und dass die Höhe der Gebühr in einem ver-
nünftigen Verhältnis zum Wert der staatlichen Leistung stehen muss (Äquivalenzprinzip). 

Um die Gebühren über diese Begrenzung hinaus zu erhöhen und das Kostendeckungs- 
und Äquivalenzprinzip auszuschalten, erliess der Grosse Rat 1996 im Rahmen eines Sa-
nierungspakets das Gesetz über die Gebühren und Gemengesteuern der Grundbuchäm-
ter und Notariate (GGG). Damit dürfen Gebühren auch als sog. Gemengesteuern ausge-
staltet werden (§ 1 Abs. 1 GGG). Diese sind eine Mischung aus Gebühren und Steuern: 
Sie enthalten neben dem Gebührenteil auch einen Steuerteil, dem keine direkte staatliche 
Gegenleistung gegenübersteht.  

Staatliche Leistungen für Handänderungen und Beurkundungen werden seither nicht mehr 
mit Gebühren, sondern mit Gemengesteuern abgegolten. Diese sind nicht mehr nur kos-
tendeckend – sie werfen im Gegenteil sehr hohe Erträge ab: 2021 betrug der Bruttoertrag 
bei einem Kostendeckungsgrad von stattlichen 334% (Handänderungen) bzw. 266% (an-
dere Geschäfte) 28 Mio. Franken. Gemäss Geschäftsbericht 2021 (S. 209) wurde damit 
das Ergebnis des Vorjahrs nochmals deutlich übertroffen.  

Angesichts der düsteren Finanzlage des Kantons in den neunziger Jahren des letzten 
Jahrhunderts – die kumulierten Defizite 1991-1995 betrugen 164 Mio. Franken – ist es 
nachvollziehbar, dass man neue Ertragsquellen wie die Gemengesteuer erschloss. Nach 
den Rekordüberschüssen der vergangenen Jahre und der finanziell sehr günstigen Lage 
des Kantons rechtfertigen sich derart überhöhte Gebühren und die damit verbundene Zu-
satzbelastung der Hauseigentümer nicht länger. Vor allem auch deshalb nicht, weil bei 
Grundstückgeschäften ohnehin bereits die (noch viel höhere) Handänderungssteuer sowie 
die Grundstückgewinnsteuer anfallen. Eine Dreifachbelastung zusammen mit der Gemen-
gesteuer ist unangebracht.  

Der Zeitpunkt ist daher jetzt gekommen, die als Gemengesteuern ausgestalteten Gebüh-
ren auf einen angemessenen Kostendeckungsgrad von maximal 120% zu reduzieren, 
wenn auch nicht gänzlich abzuschaffen. Damit bleibt die Möglichkeit offen, sie bei einer 
allfälligen schlechteren Finanzlage des Kantons wieder zu erhöhen. 
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